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RS OGH 1998/12/15 16Ok13/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

NahversG §4

TabMG 1996 §24

TabMG 1996 §34

Rechtssatz

Das mit dem NahVersG im Stufenbau der Rechtsordnung auf gleicher Stufe stehende TabMG, welches die

Nahversorgung mit einschlägigen Tabakwaren sicherzustellen hat, verdrängt im Bereich Neuerrichtung einer

Tabakverkaufsstelle und Vereinbarung über die Bestellung zum Tra7kanten als die jüngere und speziellere Norm die

Bestimmungen des NahVersG. Die Errichtung einer Tabaktra7k und die Bestellung zum Tabaktra7kanten kann nur mit

den im TabMG vorgesehenen Mitteln verfolgt werden.
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